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Muster: Vereinbarung eines Einfühlungsverhältnisses 
 
Das Muster kann und soll eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Trotz sorgfältiger Prü-
fung des Textes kann keine Gewähr übernommen werden, ob dieser für den konkreten An-
wendungsbereich geeignet ist. 
 
 

 
Firma ..................................................... 
Interessent/in ..................................................... 

 
Einfühlungsverhältnis 

 
1) Frau/Herr ................. erhält die Möglichkeit, den zu besetzenden Arbeitsplatz / 

das Berufsbild einer/eines ................. in unserem Betrieb kennen zu lernen. 

2) Frau/Herr ................. wird sich hierzu  

(..) in der Zeit von ......................... bis ......................... 
(..) am ................. unter der Betreuung von Frau/Herrn ................. im Betrieb 
aufhalten. 

3) Zu Beginn des Aufenthalts in unserem Betrieb erfolgt eine Einweisung in die zu 

beachtenden Unfallverhütungsvorschriften. 

4) Der/Die Interessent/in wird auf den Datenschutz verpflichtet werden. Die Rege-

lungen über den Datenschutz sind auch nach Beendigung des Einfühlungsver-

hältnisses einzuhalten. 

5) Für schuldhaft verursachte Schäden kann der/die Interessentin auf Schadenser-

satz in Anspruch genommen werden. 

6) Die Vertragsparteien sind sich darüber im Klaren, dass eine Arbeitspflicht nicht 

besteht. Alles ist freiwillig. Der/Die Interessent/in hält sich privat auf dem Be-

triebsgelände auf und unterliegt dem Hausrecht, nicht aber dem Direktionsrecht 

der Firma. 

7) Das Einfühlungsverhältnis begründet kein sozialversicherungspflichtiges Be-

schäftigungsverhältnis. Es besteht keine Versicherung in der gesetzlichen Un-

fallversicherung und keine Haftpflicht des Betriebes. 

8) Beide Seiten können das Einfühlungsverhältnis zu jedem Zeitpunkt durch einsei-

tige Er-klärung beenden. 

9) Frau/Herr ................. hat im Rahmen des Einfühlungsverhältnisses keinen An-

spruch auf Vergütung. 

 
..................................................... ..................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift Interessent/in Ort, Datum, Unterschrift Firma 
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